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SPRECHSTUNDEN BÜRGERMEISTER 
 

Der Bürgermeister hält in den ersten zwei Märzwochen die Sprechstunde im Gemein-
deamt Traisen am Dienstag Vormittag in der Zeit von 11.00 bis 12.00 Uhr. Die Sprech-
stunde am Freitag findet zur gleichen Zeit wie immer, und zwar zwischen 10.30 Uhr und 
12.00 Uhr statt.  
 
 
 

BAUSPRECHTAGE 
 
An nachfolgenden Terminen findet im Gemeindeamt Traisen, jeweils von 8 – 9 Uhr eine kostenlose 
bautechnische und baurechtliche Beratung durch einen Sachverständigen des Gebietsbauamtes statt. 
Allen Gemeindebürgern, die Neu- oder Umbauten planen, sei diese Serviceeinrichtung der Gemeinde 
wärmstens ans Herz gelegt: 

Montag 08.03.2010 
Montag 12.04.2010 
Montag 17.05.2010 
Montag 14.06.2010 
Montag 12.07.2010 
Montag 09.08.2010 

 
 

BASTELKURSE 
im Kinderfeundeheim Traisen 
 
Rauchenbergergasse 
 
Beginn: jeweils 18.00 Uhr - kein Kursbeitrag - nur Materialkosten 
 

Mittwoch, 10. 03. 2010 Osterkurs Ostereier 
Mittwoch, 14. 04. 2010 Gartenstecker & Serviertablett 

Allg. Parteienverkehr: Mo. – Fr. 8-12 • Di. 13-16                      Bürgerservice: Mo. – Fr. 8-12 • Di. 13-18  

Vorwahl 02762 • Bürgerservice und Meldeamt 62000-22, 10, 15 • Bürgermeister 62000-12 
Kassa 62000-13 oder 23 • Bauamt 62000-11 oder 14 • Gemeindesekretär 62000-17 • Telefax 62000-19 

e-mail:gemeinde@traisen.com • homepage: http//www.traisen.com 



 
GEMEINDERATSWAHL – WAHLSERVICE 
 

Am 14. März 2010 wird wieder ein neuer Gemeinderat gewählt. 
Auch für diese Wahl wird den Wahlberechtigten von der Gemeinde eine Verständigungskarte, auf der 
Wahlsprengel, Wahllokal, Wahlzeit usw. ersichtlich sind, zugesandt. Bitte nehmen Sie diese 
unbedingt zur Wahl mit. Eine rasche Abwicklung der Wahlhandlung wird dadurch garantiert. 
 

Wahlzeit: für alle Wahllokale von 7.00 – 16.00 UHR 
 
Wahlsprengeleinteilung und Wahllokale:  
ACHTUNG WICHTIGE ÄNDERUNG! 
 
Die Wahlsprengeleinteilung bleibt gleich, aber wegen der Umbauarbeiten beim Volkheim mussten 
für Wahlsprengel 1 und 4 andere Wahllokale bestimmt werden. 
Wir geben Ihnen die Wahllokale wie folgt bekannt: 
 

Wahllokale:  Sprengel 1  - Kindergarten Kirchengasse 3 
   Sprengel 2  - Hauptschule, Hainfelder Straße 2 
   Sprengel 3  - Volksschule, Ebnerstraße 6 
   Sprengel 4  - Kindergarten Franz-Lettner-Gasse 10 
 

Briefwahl und Wahlkarten: 
Wenn Sie am Wahltag voraussichtlich verhindert sind, Ihre Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde 
abzugeben, etwa wegen Ortsabwesenheit oder aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufenthalts im 
Ausland, haben Sie die Möglichkeit, mittels Briefwahl zu wählen. Dazu benötigen Sie eine Wahlkarte, 
die Sie beim Gemeindeamt erhalten. Die verschlossene Wahlkarte muss  am Wahltag, dem 14. 3. 2010 
bis spätestens 6.30 Uhr bei der Gemeindewahlbehörde beim Gemeindeamt eingelangt sein oder sie 
kann auch am Wahltag bis zum Schließen des Wahllokals an jene Sprengelwahlbehörde übermittelt 
werden, in deren Wählerverzeichnis der Wähler eingetragen ist. 
 
Bettlägerige Personen können mit Wahlkarte zu Hause wählen! 

Kranke Personen, denen der Besuch des zuständigen Wahllokales wegen Bettlägerigkeit, nicht 
möglich ist, können, so wie bisher, zu Hause von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, wenn sie im 
Besitz einer Wahlkarte sind. Sie werden dann am Wahltag von einer „besonderen Wahlbehörde“ 
besucht. 

! 
 

Die Verständigungskarte der Gemeinde ist KEINE Wahlkarte. Sie genügt 
nicht für eine Wahl bei der besonderen Wahlbehörde oder für die Briefwahl! 
Sie dient nur Ihrer Information und ist nur für Ihr Wahllokal in der  
Gemeinde Traisen als Wahlhilfe vorgesehen. 

 
 

Wahlkarten können schriftlich bis Mittwoch 10.3. und mündlich bis Freitag 12.3., 12.00 Uhr 
beantragt werden! 

 
Wenn Sie nicht selbst kommen können, muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. Formulare 
hiefür sind im Sekretariat des Gemeindeamtes bei Frau Wallner erhältlich. 
 
Wichtig! Wenn für Sie eine Wahlkarte ausgestellt wurde, können Sie ohne diese Wahlkarte nicht 
mehr wählen! Sie benötigen Sie auch dann, wenn Sie nicht verreisen und in Traisen (in Ihrem 
eigenen Wahlsprengel) wählen wollen. Es dürfen auch keine Duplikate für abhanden gekommene 
oder unbrauchbar gewordene Wahlkarten ausgestellt werden! 
 

 

Alle Fragen zur Wahl oder zur Ausstellung von Wahlkarten werden Ihnen im Gemeindeamt gerne 
beantwortet. Wenden Sie sich bitte an Frau Wallner  62000-22. 
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